
Im Juni 2002 wurde die sog. IAS-Verordnung1 vom Europäischen
Parlament verabschiedet. Danach sind ab dem Jahr 2005 alle euro-
päischen Unternehmen, deren Wertpapiere zum Handel auf einem
organisierten Markt zugelassen sind, verpflichtet, ihren Konzern-
abschluss nach den International Accounting Standards (IAS) bzw.
International Financial Reporting Standards (IFRS)2 aufzustellen3.
Unternehmen, die lediglich Fremdkapitalpapiere notiert haben
bzw. an einer außereuropäischen Börse notiert sind, welche die
Bilanzierung nach US-GAAP erforderlich macht (z. B. New York
Stock Exchange), wurde eine Übergangsfrist bis 2007 eingeräumt.
Ziel der einheitlichen Anwendung ist es, mittelfristig die Ver-
gleichbarkeit der Abschlüsse kapitalmarktorientierter Unterneh-
men zu verbessern und letztendlich zu einem einheitlichen Regel-
werk weltweiter Rechnungslegungsstandards zu kommen, die für
die Zulassung an allen Börsen der Welt genutzt werden können4.
Diese Verordnung ergänzt die Zulassungsvoraussetzungen für
Unternehmen der früheren Börsensegmente  „Neuer Markt“ und
„SMAX“ (zukünftig ist IAS oder US-GAAP im „Premium Seg-
ment“ Pflicht) sowie den im Jahr 2004 auslaufenden § 292a HGB,
der die von der Konzernabschlusspflicht nach HGB befreiende
Aufstellung eines internationalen Konzernabschlusses gestattete. 

Obgleich schon 29 der im DAX gelisteten 30 Unternehmen bis
zum Jahr 2000 von diesem Wahlrecht Gebrauch gemacht haben, ist
nach Einschätzung von Experten mit der größten Zahl der Umstel-
lung in den Jahren 2003 bis 2007 zu rechnen. Insbesondere zahl-
reiche Banken und Versicherungen, für die sich die Umstellung –
auf Grund der komplexen Vorschrift von IAS 39 „Finanzinstru-
mente“ – sehr aufwendig gestaltet, kommen zusehends in Zeitnot,
soweit sie bisher mit den Umstellungsmaßnahmen noch nicht be-
gonnen haben. Dies betrifft insbesondere nicht börsennotierte, je-
doch kapitalmarktnahe Institute, die bisher mit den vorbereitenden
Maßnahmen auf die Umstellung auf IAS gezögert haben. Hinzu
kommen zahlreiche große und mittelgroße mittelständische Unter-
nehmen, die sich gezwungen sehen, auf Grund des Wettbewerbs
um Kapital mit börsennotierten Unternehmen und aus Gründen der
Vergleichbarkeit ebenfalls auf IAS umzustellen.

Eine Umstellung auf IAS ist wegen der Komplexität der Mate-
rie, des fehlenden Know-hows in IAS und der chronischen Unter-
besetzung im Rechnungswesen der meisten Unternehmen in der
Regel nicht ohne die Unterstützung und Erfahrung von externen
Beratern zu realisieren. Neben diversen Unternehmensberatungen
werben insbesondere große und mittelständische Wirtschafsprü-
fungsgesellschaften mit ihren Dienstleistungen im Rahmen der
Umstellungen auf IAS5.

Vor dem Hintergrund der gegenwärtigen Diskussion um den
Berufsstand, insbesondere um die Unabhängigkeit der Wirt-
schaftsprüfer, soll nachfolgend untersucht werden, inwieweit eine
Beratung durch den Wirtschaftsprüfer bei der Umstellung eines
von ihm geprüften Unternehmens auf IAS denn überhaupt mög-
lich ist.  Nicht Gegenstand der Betrachtung ist die Beratung durch
den Wirtschaftsprüfer bei einer von ihm nicht geprüften Gesell-
schaft.

1. Projekt IAS-Umstellung

Der Ablauf einer Umstellung auf IAS wird in der Regel in den fol-
genden Phasen durchgeführt: Analyse, Planung, Konzeption, Um-
setzung, Projektabschluss.

Analysephase
Ziel der Analysephase ist es, einen Überblick über die spezifischen
Problemstellungen für eine Bilanzierung nach IAS zu gewinnen.
Im Einzelnen sind hierzu die folgenden Maßnahmenpakete zu be-
arbeiten:
– Analyse vorliegender Konzern- und Einzelabschlüsse;
– Aufbereitung aller wesentlichen in der Vergangenheit erfolgten

gesellschaftsrechtlichen Transaktionen (Unternehmenserwer-
be, Eingehen von Beteiligungen, Aufnahme von Gesellschaf-
tern etc.);

– Analyse der verschiedenen Umsatzquellen und der diesen Um-
sätzen unterliegenden Geschäftsmodelle;

– Erlangung eines Überblicks über die bereits vorhandenen Pro-
zesse und Methoden im Bereich des Controllings, des Repor-
tings und der Planung mit Relevanz für die Bilanzierung nach
IAS; 

– Analyse der vorhandenen bzw. zu installierenden EDV-Um-
welt. 

Planungsphase
Ziel der Planungsphase ist die Festlegung eines Projektplans hin-
sichtlich der Dimensionen Zeit, Kosten, Ressourcen und Abläufe.
Auf Basis von Erfahrungen aus vergleichbaren Projekten und
Unternehmen wird zum Abschluss der Planungsphase daher eine
entsprechende detaillierte Übersicht und Reihenfolge der vorzu-
nehmenden Einzelmaßnahmen, des hierfür erforderlichen Zeitrah-
mens, der jeweiligen personellen Verantwortlichkeiten und even-
tueller Auswirkungen auf die Projektkosten verabschiedet. 

Konzeptionsphase 
Ziel der Konzeptionsphase ist es, in fachlicher, methodischer und
prozessualer Hinsicht die Voraussetzungen für eine dauerhafte
Umstellung auf IAS zu schaffen. Im Einzelnen sind hierzu die fol-
genden Maßnahmenpakete abzuarbeiten:
– Lösung fachlicher Sonderfragen;
– Erstellung einer Bilanzierungsrichtlinie, die den Tochtergesell-

schaften die eigenständige Erstellung von Einzelabschlüssen
nach IAS ermöglichen soll; 

– Anpassung des Konzernkontenrahmens an die Anforderungen
von IAS;

– Erstellung von Vorlagen für Berichtsformulare zur standardi-
sierten Übermittlung der Einzelabschlüsse der Tochtergesell-
schaften an die Konsolidierungsstelle bei der Muttergesell-
schaft. Hierbei ist insbesondere auf die für die Erstellung des
Anhangs erforderlichen zusätzlichen Informationen einzuge-
hen; 

– Definition von Anforderungen zur Anpassung der EDV-Um-
welt, insbesondere der ERP-Software; 
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– Erarbeitung von Konzepten für zusätzlich erforderliche Con-
trolling-Maßnahmen.

Umsetzungsphase 
Ziel der Umsetzungsphase ist die Überführung der in der konzep-
tionellen Phase getätigten Vorarbeiten in stehende, stabile Prozes-
se und die Erfüllung der entsprechenden Aufgaben durch Mitar-
beiter des Kunden. Im Wesentlichen sollen hierzu die folgenden
Maßnahmen vorgenommen werden:
– Schulung der Mitarbeiter bei der Anwendung der neuen Bilan-

zierungsrichtlinien und Berichtsformate;
– Monitoring des Abschlusserstellungsprozesses für den IAS-Ab-

schluss, internes und externes Benchmarking zur Identifikation
von Schwachstellen sowie Durchführung von Maßnahmen zur
Prozessverbesserung;

– Selektive Unterstützung bei der Erstellung der IAS-Abschlüsse;
– Abbildung der Anforderungen von IAS in der ERP-Software.

Projektabschluss
Ein geordneter und planmäßiger Projektabschluss soll sicherstel-
len, dass nach erfolgter Durchführung des Projekts die hierfür ver-
antwortlichen Mitarbeiter des Kunden in der Lage sind, einen Ab-
schluss nach IAS im Wesentlichen eigenständig zu erstellen und
sich im Tagesgeschäft im Zusammenhang mit IAS ergebende Pro-
blembereiche zu identifizieren und zu lösen. Hierzu sollen insbe-
sondere die folgenden Maßnahmen vorgenommen werden:
– Dokumentation der erfolgten Überleitungsmaßnahmen und des

theoretischen Hintergrunds; 
– Vorbereitung sich wiederholender Überleitungsbuchungen für

die Folgejahre;
– Bereitstellung von Hinweisen auf Literatur- und Informations-

quellen zur dauerhaften eigenständigen Einarbeitung in die Ma-
terie durch Mitarbeiter bzw. externe Dienstleister (Checklisten,
Lehrbücher, Datenbanken etc.).

2. Vor- und Nachteile der Umstellung auf IAS durch
den Wirtschaftsprüfer 

2.1 Vorteile

Der Wirtschaftsprüfer besitzt auf Grund seines hohen fachlichen
Standards und seiner spezifischen Unternehmenskenntnisse sehr
gute Voraussetzungen, um die Umstellung auf internationale
Rechnungslegungsstandards bei einem von ihm geprüften Unter-
nehmen durchzuführen. 

Die Umstellungsbetreuung durch den eigenen Wirtschaftsprü-
fer kann auch eine qualitative Verbesserung des Jahresabschlusses
zur Folge haben. Durch die erweiterten Berichtspflichten, die sich
beispielsweise aus den umfangreicheren Anhangsangaben erge-
ben, erhält der Abschlussprüfer bei Analyse und Einrichtung orga-
nisatorischer Maßnahmen zur Beschaffung dieser Informationen
erweiterte Kenntnisse über das Unternehmen, die es ermöglichen,
anschließende Jahresabschlussprüfungen problemorientierter
durchzuführen. 

2.2 Nachteile

Grundsätzlich besteht die Gefahr einer ungewollten Verantwor-
tungsübernahme des beratenden Wirtschaftsprüfers. Im Rahmen
einer folgenden Jahresabschlussprüfung kann das Risiko einer
Selbstprüfung6 auftreten, welche die notwendige Objektivität
eines unabhängigen Prüfers einschränken kann. Dies kann sich
wiederum zum Nachteil des geprüften Unternehmens auswirken.
Insoweit kann sich eine Grauzone entwickeln, die ein erhebliches
Gefährdungspotenzial in sich trägt7.

Die internationale Rechnungslegung kennt die derzeit in
Deutschland übliche Trennung von externer und interner Rech-
nungslegung nicht. Eine Umstellung erfordert daher eine Abkehr

der im HGB und Steuerrecht üblichen juristischen Denkansätze zu
Gunsten einer betriebswirtschaftlichen Betrachtungsweise. 

Die traditionelle Ausbildung zum Wirtschaftsprüfer ist bislang
jedoch weitgehend juristisch ausgerichtet. Insoweit besteht keine
ausgesprochene fachliche Spezialisierung, die den Wirtschaftsprü-
fer als Umstellungsfachmann prädestiniert.

Dies gilt insbesondere für das notwendige Know-how bei der
Anpassung der EDV-Umgebung eines Unternehmens. Im Rahmen
der Umstellung auf internationale Rechnungslegungsstandards –
speziell bei Einrichtung des Umsatzkostenverfahrens – kann es
sinnvoll sein, auf entscheidungsorientierte ERP-Systeme8 umzu-
stellen, um dadurch den Datenfluss von externem und internem
Rechnungswesen zu vereinheitlichen und in einem Einkreissys-
tem darzustellen. Basierend hierauf kann eine aussagekräftigere
Unternehmensplanung, die neben den klassischen Bereichen der
Finanzplanung insbesondere eine strategische Planung sowie Ele-
mente der Konkurrenz- und Marktanalysen enthält, aufgebaut
werden. Darüber hinaus ist eine Parallelabbildung nationaler,
internationaler und steuerrechtlicher Bilanzierung programmtech-
nisch sicherzustellen. 

3. Unabhängigkeit des Wirtschaftsprüfers

Die Unabhängigkeit nach § 43 der Wirtschaftsprüferordnung
(WPO) ist eine der zentralen Pflichten bei der Berufsausübung des
Wirtschaftsprüfers. Es soll im Folgenden gezeigt werden, wie sie,
vor dem Hintergrund der aktuellen berufsrechtlichen Entwicklun-
gen, als Bestimmungsgröße auf die Beratung im Rahmen der Um-
stellung auf IAS wirkt.

3.1 Unabhängigkeitsgrundsatz 
des Wirtschaftsprüfers gem. § 319 HGB

§ 319 Abs. 1 HGB regelt, wer Abschlussprüfer sein kann. In Abs. 2
werden  Ausschlusstatbestände aufgezählt, die Interessenkolli-
sionen der Abschlussprüfers  bei Durchführung von Pflichtprüfun-
gen verhindern sollen9. Diese Katalogtatbestände konkretisieren
die Generalvorschrift des § 318 Abs. 3 HGB über die Besorgnis
der Befangenheit des Abschlussprüfers, die nach § 49 der WPO
zur Versagung der Prüfungstätigkeit durch den Wirtschaftsprüfer
führen kann. Durch die institutionalisierte Selbstkontrolle des
Wirtschaftsprüfer soll der Unabhängigkeitsgrundsatz, der nach
§ 43 Abs. 1 WPO in Verbindung mit § 2 Abs. 1 BS WP/vBP10 eine
zentrale Berufspflicht darstellt, gesichert werden.

Nach der Vorschrift des § 319 Abs. 2 Nr. 5 HGB darf ein Wirt-
schaftsprüfer nicht Abschlussprüfer sein, wenn er bei der Führung
der Bücher oder der Aufstellung des zu prüfenden Jahresabschlus-
ses der Kapitalgesellschaft über die Prüfungstätigkeit hinaus mit-
gewirkt hat. Dieser Ausschlussgrund geht auf einen alten Grund-
satz der Berufsrichtlinien zurück, wonach es zu beanstanden ist,
wenn der Wirtschaftsprüfer einen Sachverhalt zu beurteilen hat, an
dessen Zustandekommen er selbst maßgeblich mitgewirkt hat11.
Durch die Regelung wird das Gebot der Unbefangenheit des § 49
WPO gesichert, das § 22 der BS WP/vBP dahingehend weiter kon-
kretisiert, dass eine gleichzeitige oder nachfolgende Prüfung
durch den Berater dann bedenklich ist, wenn die Beratungstätig-
keit über eine fachliche und wissenschaftliche Sachaufklärung
oder über eine gutachtliche Darstellung von Alternativen (Ent-
scheidungshilfe) hinausgegangen ist und daher die Besorgnis be-
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11 Vgl. ADS, a. a. O., § 319 HGB, Rn. 110.



steht, dass die Funktion des objektiven und unparteiischen Wirt-
schaftsprüfers nicht mehr gegeben sein könnte. Im Einzelfall kann
es zu einer unzulässigen Mitwirkung durch den Berater kommen,
wenn das unternehmerische Handeln, die funktionale Entschei-
dungskompetenz nicht mehr beim Beratenen liegt12.

Durch diese Regelungsinhalte wird deutlich, dass der Gesetzge-
ber auf die Wahrung der Unabhängigkeit des Wirtschaftsprüfers
als elementare Berufspflicht13 besonderen Wert legt. Die Regelung
des § 319 Abs. 2 Nr. 5 HGB ist „kristallklar“14 und lässt auf Grund
ihrer präzisen Formulierung grundsätzlich keine Interpretations-
spielräume offen. Durch die ausdrückliche Übernahme der Vor-
schrift in § 24 der BS WP/vBP hat der Berufsstand der Wirt-
schaftsprüfer eine eindeutige Orientierung, die  für alle Abschluss-
prüfungen gilt, erhalten.

3.2 Allweiler-Fall – Urteil des BGH vom 21. April 1997

Der Unabhängigkeitsgrundsatz des Wirtschaftsprüfers nach § 319
HGB hat durch das Urteil des BGH vom 21. April 199715 eine ge-
wisse Aufweichung erfahren. In diesem grundlegenden Urteil
wurde festgestellt, dass:
– die Beratung eines Auftraggebers in wirtschaftlichen und steu-

errechtlichen Angelegenheiten durch denselben Wirtschaftsprü-
fer grundsätzlich vereinbar ist; jedoch sie nach Art und Umfang
im Einzelfall eine unzulässige Mitwirkung in Sinne des § 319
Abs. 2 Nr. 5 HGB darstellen kann.

– zur unzulässigen Mitwirkung die Beratung im Regelfall erst
dann wird, wenn sie über die Darstellung von Alternativen im
Sinne der Entscheidungshilfe hinausgeht, insbesondere wenn
der Berater selbst an Stelle des Mandanten eine unternehmeri-
sche Entscheidung in Bezug auf den zu überprüfenden Jahres-
abschluss trifft.

Mit diesem Urteil wurde höchstrichterlich der Grundsatz der funk-
tionalen Entscheidungszuständigkeit als Abgrenzungsmerkmal
herangezogen. Das bedeutet, dass die mit der Aufstellung des Jah-
resabschlusses verbundenen Entscheidungen vom Mandanten zu
treffen sind. Die setzt jedoch beim Mandanten eine Urteilsfähig-
keit voraus. Aus der Urteilsbegründung ist ersichtlich, dass das
Gericht bei seiner Urteilsfindung der Sachkompetenz16 des Man-
danten große Bedeutung zurechnete, da es untersuchte, ob ein „ei-
genes Werk“ geschaffen wurde17. Untersuchungsgegenstand war
die Sachkompetenz in steuerlichen Fragestellungen und die aus-
reichende personelle Kapazität der Mitarbeiter im Mandanten-
unternehmen, deren tatsächliches Vorhandensein im Entschei-
dungsfall schließlich zur einer Abgrenzungsmöglichkeit zwischen
statthafter Beratung in steuerlichen Angelegenheiten und Ab-
schlussprüfung führten. Insoweit deutet das Urteil in die Richtung,
dass bei Vorhandensein von fachlichem Detailwissen und perso-
neller Kapazität beim Prüfungsmandanten, kein Mitwirkungsver-
botstatbestand nach § 319 Abs. 2 Nr. 5 HGB vorliegen muss.

Obwohl der Entscheidung die Frage nach der Zulässigkeit von
gleichzeitiger Steuerberatung und Abschlussprüfung zu Grunde
lag, hat sie eine Signalwirkung in Richtung von weiteren, in der
jüngsten Vergangenheit zunehmenden Dienstleistungsangeboten
durch Wirtschaftsprüfer (Value-Added Services18) wie z. B. die
Erarbeitung von IT-Lösungen, die Jahresabschlusserstellung, die
Optimierung von Abschlusserstellungsprozessen, die IAS- bzw.
US-GAAP-Einführung, den Aufbau eines Risikomanagementsys-
tems und die Erstellung von Bewertungsgutachten bei Unterneh-
mensakquisitionen.

3.3 Urteil des OLG Brandenburg vom 10. Juli 2001

Eine weitere Konkretisierung des Mitwirkungsumfangs des Ab-
schlussprüfers nach § 319 HGB erfolgt im Urteil des OLG Bran-
denburg19 vom 10. Juli 2001. Demnach kann die Hilfe des Prüfers
bei verschiedenen Einzelproblemen und Grundsatzfragen, jedoch
nicht flächendeckend in Anspruch genommen werden.

Dies ergibt sich aus folgenden Leitsätzen:
– ein Wirtschaftsprüfer wirkt entgegen § 319 Abs. 2 Nr. 5 HGB

bei der Aufstellung eines zu prüfenden Jahresabschlusses der
Kapitalgesellschaft über die Prüfungstätigkeit hinaus unzuläs-
sig mit, wenn er seine Prüfung auf der Grundlage eines nicht
prüffähigen Jahresabschlusses durchführt. Der Mindeststandard
für die Prüfung ergibt sich aus § 266 Abs. 1 S. 3 HGB.

– das prüfungspflichtige Unternehmen muss darüber hinaus
grundsätzlich bereit und in der Lage sein, in eigener Verantwor-
tung – gleichgültig ob mit eigenem oder, bei Vergabe außer
Hauses, auch mit externem Personal, solange dieses nicht der
Weisungsbefugnis oder Einflussnahme gerade des Prüfers
unterliegt – einen vollständigen Jahresabschluss vorzulegen.
Lediglich hinsichtlich einzelner Probleme oder einzelner
Grundsatzfragen darf dabei die Hilfe des Prüfers in Anspruch
genommen werden. Dieser verstößt bei einer flächendeckenden
Beratung gegen das Selbstprüfungsverbot.

In seiner ausführlichen Urteilsbegründung führt das Gericht die
Grundsätze des Allweiler-Urteils in Bezug auf die Prozessunab-
hängigkeit des Prüfers vom zu prüfenden Ist-Objekt, des vorhan-
denen personellen Ressourcenumfangs und des im Unternehmen
vorhandenen Wissens fort. Unter Zugrundelegung der Verlautba-
rung des Vorstands der Wirtschaftsprüferkammer zur Abgrenzung
von Prüfung und Erstellung (§ 319 Abs. 2 Nr. 5 HGB)20 ist die Jah-
resabschlussprüfung ein Akt der Beurteilung fremder Leistungen
bzw. Tätigkeiten nach objektiven unparteiischen Maßstäben. Sie
hat eine öffentliche Funktion und an die Beurteilung sind Recht-
folgen geknüpft. Elementar für die Herbeiführung eines vertrau-
enswürdigen Urteils sei daher die Prozessunabhängigkeit des Prü-
fers vom zu prüfenden Jahresabschlusses. Diese fehlte im Urteils-
fall, da der Abschlussprüfer gleichzeitig mit der Führung der lau-
fenden Buchhaltung und der Erstellung des Jahresabschlusses be-
auftragt war. In diesem Fall übernimmt der Wirtschaftsprüfer die
ursprünglich unternehmensbezogene Funktion der Bilanzaufstel-
lung, verfehlt damit seine Prüfungsaufgabe und berät unzulässig.
Auch der Mangel an personellen Ressourcen des Unternehmens
führt nicht zu einem anerkennenswerten Beratungsbedarf, da nach
Ansicht des Gerichts dieser künstlich und damit missbräuchlich
erzeugt und aufrecht erhalten wird.  Auch das Fehlen von elemen-
taren Buchführungs- und Bilanzierungsgrundsätzen von gebiets-
fremden Rechnungslegungssystemen beim zu prüfenden Unter-
nehmen wurde nicht als besonderer berücksichtungsfähiger Um-
stand gesehen, auf Grund dessen die Anforderung an die Prüfbar-
keit des aufzustellenden Jahresabschlusses herabzusetzen gewe-
sen wäre.

Dies entspricht dem vom BGH im Allweiler-Urteil hervorgeho-
benen Grundsatz, wonach Art und Ausmaß der Beratung über
deren Zulässigkeit entscheiden. Eine unzulässige Beratung kommt
um so eher in Betracht, je umfangreicher sie ist. Sie wird in der
Regel um so umfangreicher ausfallen, je mehr eigene Ressourcen
des Unternehmens fehlen und je mehr Bereiche der Beratung
durch den Abschlussprüfer überantwortet werden. Fehlen dem
Unternehmen entsprechende Ressourcen komplett, muss der Ab-
schlussprüfer flächendeckend und mit maximalem Ausmaß bera-
ten. Dann darf er nicht mehr prüfen21.
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3.4 Unabhängigkeitsgrundsätze der International
Federation of Accountants und der EU

Neben der Weiterentwicklung des Unabhängigkeitsbegriffs auf
nationaler Ebene wurden auch von internationaler Seite Be-
strebungen unternommen, bestehende Unabhängigkeitsstandards
zu verbessern und international zu harmonisieren. So haben die
International Federation of Accountants (IFAC vom 12. Novem-
ber 200122) wie auch die EU-Kommission (16. Mai 200223) Unab-
hängigkeitsgrundsätze entworfen. Beide Regelungswerke gliedern
sich in einen grundlegenden Teil (Rahmenkonzept) und einen spe-
ziellen Teil, der die allgemeinen Grundsätze der Rahmenkonzepte
mit Beispielen zu ausgewählten Non-Audit-Sevices ergänzt.

Die Grundlage der Regelungen bilden die allgemeinen Grund-
sätze zur Identifikation, Beurteilung und Reaktion auf Unabhän-
gigkeitsrisiken durch den Abschlussprüfer. Die IFAC stellt hierbei
auf die unterschiedlichen Risiken, welche die Unabhängigkeit be-
einträchtigen können, ab und untersucht Sicherungsmaßnahmen24.
Die EU definiert zunächst in Übereinstimmung mit der IFAC, dass
die Forderung nach Unabhängigkeit sowohl die „Unabhängigkeit
im Geiste“ („independence of mind“) wie auch den „Anschein der
Unabhängigkeit“ („independence in appearance“) einschließt. Da-
nach gilt ein Abschlussprüfer als unabhängig, wenn ein kundiger
Dritter in Kenntnis aller relevanten Umstände des jeweiligen Prü-
fungsauftrags zu dem Schluss kommt, dass der Abschlussprüfer in
Bezug auf den Mandanten weder gemeinsame noch entgegenge-
setzte Interessen verfolgt und er sämtliche ihm bekannten Aspek-
te objektiv und unparteiisch beurteilt25.

Hinsichtlich der Unabhängigkeit wird in beiden Konzepten ein
grundsätzliches Risiko in der „Self-review-threat“, der Gefahr des
Abschlussprüfers seine eigene Arbeit nicht mit hinreichender Ob-
jektivität beurteilen zu können, gesehen. Die Konkretisierung er-
folgt in den spezifischen Teilen beider Konzepte mittels der Defi-
nition, dass eine „Buchführungstätigkeit oder andere Dienstleis-
tungen, die mit der Buchhaltung oder dem Jahresabschluss ver-
bunden sind“, als für die Unabhängigkeit möglicherweise gefahr-
behaftete Dienstleistung darstellen26. Darüber hinaus muss der Ab-
schlussprüfer sicherstellen, dass keinesfalls Entscheidungen im
Namen des Mandanten für das Prüfungsunternehmen getroffen
werden.

IFAC27 als auch die EU-Kommission28 sehen Tätigkeiten, die
zur Erstellung der Buchführung oder des Jahresabschlusses füh-
ren, als mit der Tätigkeit als Abschlussprüfers für unvereinbar an.
Erlaubte Unterstützungen sind lediglich rein technische, vom
Mandanten vorgegebene Buchungsumsetzungen. Bei Notlagen
des Mandanten sind Unterstützungsmaßnahmen bei der Erledi-
gung der Buchhaltung und der Erstellung des Jahresabschlusses in
begrenztem Rahmen erlaubt. 

3.5 Sarbanes-Oxley Act vom 30. Juli 2002 (USA)

Der vor dem Hintergrund der Unternehmenszusammenbrüche von
Enron und Worldcom erlassene Sarbarnes-Oxley Act vom 30. Juli
2002 regelt die bestehende Selbstregulierung des US-amerikani-
schen Prüferberufs neu.

Anwendung findet die Vorschrift generell auf Wirtschaftsprüfer,
die durch Prüfung von wesentlichen Tochtergesellschaften von in
den USA börsennotierten Unternehmen unter die Bestimmungen
der Securities and Exchange Commission (SEC) fallen. Eine Be-
sonderheit besteht darin, dass es sich um eine ex-territorale Rege-
lung handelt, der nach heutigem Stand auch deutsche Wirtschafts-
prüfer unterliegen können, die Bestätigungsvermerke für SEC-re-
gistrierte Emittenten erteilen29. Die betroffenen Wirtschaftsprüfer
unterliegen einer neuen privatrechtlich organisierten Berufsauf-
sicht, dem Public Company Accounting Oversight Board
(PCAOB), bei dem sie sich registrieren lassen müssen und unter
dessen Aufsicht und Kontrolle sie dann fallen.

Neben verschiedenen Regelungen, die dem Grunde nach auf
eine verbesserte Überwachung der Prüfer abzielen, besteht in Sec-
tion 201 des Gesetzes ein generelles Verbot von Nicht-Prüfungs-
leistungen für Prüfungsmandanten, soweit diese nicht vorab durch
das Audit Committee, einer gesellschaftsinternen Kontrollinstanz,
genehmigt werden. 

Darüber hinaus sind folgenden acht Leistungsarten in jedem
Fall vollkommen vom Tätigkeitsspektrum ausgeschlossen30:
1. Mitwirkung an der Buchführung,
2. Entwurf und Implementierung von Finanzinformationssyste-

men,
3. Bewertungsleistungen, Sacheinlageprüfungen,
4. Versicherungsmathematische Leistungen,
5. Übernahme von Funktionen der internen Revision,
6. Managementfunktionen oder Personalberatungsleistungen,
7. Tätigkeit als Broker, Investmentberater oder Investmentbank-

leistungen,
8. Rechtliche Beratung oder Gutachterleistungen, die nicht in Zu-

sammenhang mit der Prüfung stehen.
Diese gänzlich untersagten Dienstleistungsgruppen werden nicht
weiter definiert, so dass sich Interpretations- und Abgrenzungs-
probleme ergeben31. Das PCAOB kann im Rahmen seines Ermes-
sens darüber hinaus weitere Dienstleistungen untersagen. So war
bis zum Erscheinen der von der SEC am 23.01.2003 verabschie-
deten Ausführungsbestimmungen32 noch fraglich, ob auch Steuer-
beratungsleistungen von dem Verbot erfasst werden33. Nach dem
Sarbanes-Oxley Act besteht, wie auch das IdW und die WPK in
ihrem gemeinsamen Schreiben an das Bundesjustizministerium
zusammenfassen34, ein nahezu lückenloses Verbot für über die
Steuerberatung hinausgehende Nichtprüfungsleistungen durch
Wirtschaftsprüfer.

3.6 Fall HypoVereinsbank – 
Urteil des BGH vom 25. November 2002

In seiner am 25. November 2002 verkündeten Entscheidung35 hat
der BGH seine Rechtsprechung zur Trennung von Beratung und
Prüfung aus dem Allweiler-Fall fortgeführt. In diesem Verfahren
war u. a. die Frage zu entscheiden, ob die Abschlussprüfung und
Beratung durch denselben Wirtschaftsprüfer wegen Interessen-
kollision unzulässig ist und ob in diesem Zusammenhang die Be-
rufsgrundsätze der Unabhängigkeit, Unbefangenheit und Unpar-
teilichkeit verletzt sind. Im Entscheidungsfall wurde der im Rah-
men einer Verschmelzung als Gutachter und Berater tätig gewor-
dene Wirtschaftsprüfer auch anschließend als Abschlussprüfer
bestellt. 

Der BGH stellte fest, dass die Erstellung eines der Abschluss-
prüfung vorgelagerten Verschmelzungsgutachtens nicht ohne Wei-
teres den beauftragten Wirtschaftsprüfer von der Abschlussprü-
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22 Vgl. IFAC, IFAC Code of Ethics Section 8: Independence, http:// www.ifac.org.
23 Empfehlung der EU-Kommission vom 16. 5. 2002 – Unabhängigkeit des Ab-

schlussprüfers in der EU – Grundprinzipien, Aktenzeichen K (2002) 1873, Amts-
blatt Nr. L 191 vom 19. 7. 2002, S. 0022-0057.

24 Vgl. IFAC, a. a. O., Rn. 8.28-8.43
25 Vgl. Hagemeister, Neue Anforderungen an die Unabhängigkeit des Abschlus-

sprüfers durch IFAC und Europäische Kommission, DB 2002, S. 334.
26 Vgl. Hagemeister, a. a. O., S. 335.
27 Vgl. IAFC, a. a. O., Rn. 8.163-8.170
28 Vgl. EU-Kommission, a. a. O., Par. 7.2.1.
29 Stellungnahme der WPK zum Sarbanes-Oxley Act of 2002 gegenüber dem

Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie vom 19. 8. 2002, WPK-Mitt.
4/2002, S. 291.

30 Vgl. Miller/Paschkoff, Regulations under the Sarbanes-Oxley Act, Journal of Ac-
countancy 10/2002, S. 36.

31 Vgl. Ferlings/Lanfermann, Unabhängigkeit von deutschen Abschlussprüfern
nach Verabschiedung des Sarbanes-Oxley Acts, DB 2002, S. 2120.

32 Abzurufen unter http://www.sec.gov.
33 Vgl. Ferlings/Lanfermann, a. a. O., S. 2120.
34 Stellungnahme von IDW und WPK zum Sarbanes-Oxley Act of 2002 gegenüber

dem Bundesministerium für Justiz vom 18. 9. 2002, WPK-Mitt. 4/2002, S. 293.
35 BGH, Urteil vom 25.11.2002 – II ZR 49/01, DB 2003, S. 383 ff.



fung ausschließt. Dieser muss jedoch auf in seinem Gutachten ent-
haltene wesentliche Beurteilungsrisiken hinweisen, die in der
Folge mit einer problemorientierten Abschlussprüfung36 nicht ver-
einbar sein könnten. Bei Fehlen dieser Hinweise sah der BGH die
Berufsgrundsätze der Unabhängigkeit, Unparteilichkeit und Un-
befangenheit nach § 43 der WPO verletzt, da das Selbstprüfungs-
verbot bei vorhergehendem mittelbaren Einfluss37 durch Gutach-
tertätigkeit auf die Erstellung des Jahresabschlusses nicht beachtet
wurde. Der BGH erklärte die Wahl des Abschlussprüfers durch die
Hauptversammlung wegen der Besorgnis der Befangenheit nach
§ 318 Abs. 3 HGB für nichtig.

Der BGH rügt mit seiner Entscheidung die Art der Handhabung
der in der WPO verankerten Selbstkontrolle durch den Wirt-
schaftsprüfer, wonach dieser gem. § 49 WPO seine Tätigkeit zu
versagen hat, wenn die Besorgnis zur Befangenheit besteht. Aus
der Entscheidung ergibt sich, dass der BGH künftig auf die Be-
achtung der Berufsgrundsätze nach § 43 WPO strenge Anforde-
rungen stellt und dass zunehmend internationale Einflüsse und
Maßstäbe – wie die „indepence in appearance“ und „indepence in
mind“ – die deutsche Auslegungspraxis der Berufsgrundsätze
mehr und mehr bestimmen.

Eine weitere Folge dieser Entscheidung ist die Nichtigkeit des
Jahresabschlusses aus dem Jahr 199938, die zwölf Jahre nach des-
sen Aufstellung festgestellt wurde. Unter Beiseitelassen der haf-
tungsrechtlichen Problematiken kann sich diese Situation für Ab-
schlussprüfer und Prüfungsunternehmen als in der Folge noch er-
heblich dramatischer gestalten; knüpfen doch an einen Jahresab-
schluss weitere Rechtsverhältnisse wie Dividendenbemessung
oder auch Fragen der Finanzierung an, für die in der Konsequenz
ggf. keine Geschäftsgrundlage bestanden hätte.

4. IAS-Umstellung – Wie viel Beratung durch den
Wirtschaftsprüfer ist möglich?

Nach den oben dargestellten Punkten stellt sich die Frage, welche
Beratungstätigkeiten der Wirtschaftsprüfer im Rahmen der Um-
stellung auf IAS ausüben kann, ohne in rechtliche Problemzonen
zu geraten. Wie angeführt, hat der Wirtschaftsprüfer durch seine
prüfende Tätigkeit unternehmensspezifische Kenntnisse, die aus
gesamtwirtschaftlicher Sicht nutzbar sein sollten39. Grundsätzlich
ist die Umstellungsberatung nach § 2 Abs. 3 WPO eine mit dem
Berufsbild vereinbare Tätigkeit, da sie eine Beratung in wirt-
schaftlichen Angelegenheiten darstellt.

4.1 Controlling, Reporting und Planung

Eine Mitarbeit des Wirtschaftsprüfers bei der Neugestaltung des
Controllings, Reportings und der Planung ist grundsätzlich mög-
lich, da diese nur bedingt Einfluss auf den vom Wirtschaftsprüfer
zu prüfenden Jahresabschluss haben. Hierbei sind jedoch Ausnah-
men zu beachten:

Die Bewertung von Vorräten oder bestimmten Rückstellungen
beruht in wesentlichen Teilen auf Daten des Controllings. Greift
der Wirtschaftsprüfer im Rahmen seiner Beratung so in die Ge-
staltung des Controllings ein, dass er bspw. eine Vorratsbewertung
nach IAS-Vorgaben erreicht, dann verletzt er möglicherweise
seine Unabhängigkeit, da er im Jahresabschluss prüft, ob die Vor-
ratsbewertung auch korrekt erfolgt.

Ähnliches gilt für die Prüfung des Risikomanagementsystems.
Das Controlling ist ein integraler Part des Risikomanagementsys-
tems eines Unternehmens. Im Rahmen der Abschlussprüfung tes-
tiert der Wirtschaftsprüfer, dass das Unternehmen über ein funk-
tionierendes Risikomanagementsystem verfügt bzw. dass alle Ri-
siken im Lagebericht des Unternehmens erfasst sind. Soweit der
Wirtschaftsprüfer im Rahmen der Umstellung auf IAS bei der Um-
gestaltung des Controllings und somit des Risikomanagementsys-
tems mitgewirkt hat, besteht auch hier die Gefahr, dass er seine
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Unabhängigkeit im Rahmen der Jahresabschlussprüfung verletzt.
Letzteres gilt im übrigen nicht nur für die Beratung im Rahmen der
Umstellung auf IAS, sondern generell bei der Beratung des Wirt-
schaftsprüfers bei der Einführung oder Optimierung des Risiko-
managementsystems.

Bei der Beratung bzgl. der Ausgestaltung der Planung nach IAS
können sich dann potenzielle Risiken einer Unabhängigkeitsver-
letzung ergeben, soweit der Wirtschaftsprüfer mittelbar oder un-
mittelbar bei der Unternehmensplanung mitwirkt, da er bei der
Prüfung der Ist-Zahlen eine Feststellung trifft, inwieweit die von
ihm (mit)erstellte Planung auch tatsächlich eingehalten wird.
Auch hier gilt, dass dieses Unabhängigkeitsrisiko nicht nur bei der
Umstellung auf IAS eintritt, sondern stets bei der Mitwirkung des
Wirtschaftsprüfers bei der Unternehmensplanung.

4.2 EDV-Umwelt

Auf Grund des Sarbanes-Oxley-Act ist eine Beratung in der EDV-
Umwelt („Entwurf und Implementierung von Finanzinformations-
systemen“) praktisch ausgeschlossen. Darüber hinaus ist die heu-
tige Jahresabschlussprüfung ohnehin weitgehend eine Prüfung der
Prozesse und Systeme und somit der EDV-Umwelt. Soweit der
Abschlussprüfer bei der Gestaltung dieser Prozesse und Systeme
mitgewirkt hat, führt er zum Jahresabschluss lediglich eine Selbst-

36 BGH, Urteil vom 25. 11. 2002, a.a.O., S. 386.
37 Vgl. Bormann, Unabhängigkeit des Abschlussprüfers: Aufgabe und Chance für

den Berufsstand, BB 2002, S. 191.
38 Vgl. Wengert, Der BGH stärkt die Stellung der Wirtschaftsprüfer bei gesetz-

lichen Abschlussprüfungen, Beitrag zum BGH-Urteil vom 25. 11. 2002, III., ab-
zurufen unter http://www.wengert-ag.de.

39 Vgl. Niehus, a. a. O., S. 625.



prüfung bei der von ihm (mit-)implementierten Prozesse und Sys-
teme durch und dürfte dadurch seine Unabhängigkeit verletzen. In
diesem Zusammenhang sollte auch die gängige Praxis hinterfragt
werden, wonach die EDV-Implementierung zwar durch eine –
vom Wirtschaftsprüfer häufig abhängige bzw. nahestehende –
Unternehmensberatung erfolgt, diese aber für den fachlichen Teil
entsprechende Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers als Subunter-
nehmer einsetzt.

4.3 Bilanzierungs- und Bewertungsunterschiede

Die Identifikation von Bilanzierungs- und Bewertungsunterschie-
den birgt ein hohes Gefährdungspotenzial für die Unabhängigkeit.
Soweit dem Mandanten aufgezeigt wird, bei welchen spezifischen
Positionen der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung sich
welche spezifischen Änderungen gegenüber dem HGB ergeben,
dürfte eine Verletzung der Unabhängigkeit vorliegen. Allenfalls
allgemeine Aussagen zu generellen Bilanzierungs- und Bewer-
tungsunterschiede erscheinen zulässig40. Soweit diese vom Man-
danten jedoch nicht ohnehin alleine erkannt werden, stellt sich ge-
nerell die Frage, inwieweit im betreffenden Unternehmen über-
haupt ausreichende Sachkompetenz zur eigenständigen Bilanzie-
rung nach IAS vorhanden ist. 

Analoges gilt für fachliche Stellungnahmen. Auch hier darf der
Wirtschaftsprüfer zwar die Bilanzierungsregeln nach IAS allge-
mein darstellen. Soweit es sich jedoch um ein fachliches Gutach-
ten handelt, wie unternehmensspezifische Sachverhalte nach IAS
zu behandeln sind, dürfte es sich um einen Verstoß gegen die Un-
abhängigkeit handeln. Ausgenommen hiervon sind allenfalls
Sachverhalte mit Wahlrechtcharakter.

4.4 Konzernberichtswesen

Die Bilanzierungsrichtlinien stellen die Grundlage für die Jahres-
abschlusserstellung in einem Unternehmen dar. Die Erstellung
bzw. Festlegung der Bilanzierungsrichtlinien sollte aus Gründen
der Unabhängigkeit durch das Unternehmen selbst erfolgen. Un-
schädlich ist auch wohl die kritische Durchsicht der Bilanzie-
rungsrichtlinien durch den Wirtschaftsprüfer, da dieser im Sinne
einer Prüfung überprüft, inwieweit diese Bilanzierungsvorgaben
auch durch ihn testiert werden können.

Durch konzerneinheitliche Reporting-Packages sollte sicherge-
stellt sein, dass alle für den Jahresabschluss notwendigen Infor-
mationen zeitnah vorliegen. Die Mitwirkung des Wirtschaftsprü-
fers erscheint hier grundsätzlich zulässig, da es sich lediglich um
rein mechanische Tätigkeiten handelt, die grundsätzlich keinen
Einfluss auf die Bilanzierung und Bewertung im Rahmen des Jah-
resabschlusses haben. Kritisch könnte sein, dass der Wirtschafts-
prüfer im Rahmen der Erstellung der Reporting-Packages bereits
als Vorarbeit zur Jahresabschlusserstellung sicherstellt, dass im
Jahresabschluss alle notwendigen Informationen vollständig ent-
halten sind.

4.5 Schulung

Eine Darstellung der Bilanzierungsregeln nach IAS ist grundsätz-
lich zulässig. Unterbleiben sollte wohl der Hinweis auf konkreten
Umstellungsbedarf bzw. die spezifische Anwendung von IAS-Re-
gelungen für ein zu prüfendes Unternehmen.

4.6 Mitarbeit bei der Abschlusserstellung

Eine Mitwirkung bei der Abschlusserstellung stellt praktisch
immer einen Verstoß gegen die Unabhängigkeit dar. Dies bedeu-
tet auch, dass der Wirtschaftsprüfer bei der Umstellung auf IAS
nicht bei der Erstellung der Vorjahreszahlen oder der Eröff-
nungsbilanzwerte mitwirken darf, da er diese ebenfalls im Rah-
men seines Testats berücksichtigt. Wie im Urteil des OLG Bran-
denburg ausgeführt, kann hierfür auch nicht als Entschuldigung
dienen, dass beim zu prüfenden Unternehmen keine ausreichen-

den Kapazitäten zur Abschlusserstellung bzw. Umstellung vor-
handen sind.

5. Zusammenfassung

Es ist kein Geheimnis, dass gerade zur Beginn der internationalen
Rechnungslegung in Deutschland insbesondere bei den schnell
wachsenden Unternehmen am Neuen Markt die Erstellung und
Prüfung des IAS- bzw. US-GAAP-Abschlusses mangels entspre-
chender Fachkenntnisse und personeller Kapazitäten auf Seiten
der Unternehmen häufig durch den Wirtschaftsprüfer „aus einer
Hand“ angeboten wurde.41 Offen bleibt die Frage, warum in den
bisher geführten Prozessen gegen Unternehmen des Neuen Mark-
tes  bisher noch nie das Thema Unbefangenheit des Abschlussprü-
fers einer gerichtlichen Überprüfung Stand halten musste.

Die berufsrechtlichen Regelungsinhalte haben sich durch die
nationale Rechtsprechung (Allweiler, HypoVereinsbank, OLG
Brandenburg) sowie insbesondere durch internationale Ereignisse
(Enron, Worldcom) in den letzten Jahren dynamisch weiterentwi-
ckelt und konkretisiert. National wie international kann eine Ten-
denz zur weiteren Reglementierung und Einschränkung von zu-
sätzlichen Beratungsleistungen des Wirtschaftsprüfers festgestellt
werden. Betrachtet man die weitreichenden Anpassungen in der
Aufbau- und Ablauforganisation eines Unternehmens, die für eine
Umstellung der Rechnungslegung auf internationale Standards
notwendig sind, wird schnell deutlich, dass der auf einzelne
Grundsatzfragen eingegrenzte Mitwirkungsbereich bald über-
schritten ist und sich der Abschlussprüfer mit dem Dilemma kon-
frontiert sieht, seine selbst konzipierten Sachverhalte aufzugreifen
und überprüfen zu müssen42. 

In der Konsequenz kann Wirtschaftsprüfern nur empfohlen wer-
den, sich hinsichtlich der Beratung der Umstellung auf IAS bei
ihren eigenen Mandanten in Enthaltsamkeit zu üben. Nach Exper-
teneinschätzungen werden derzeit ca. ein Drittel der internationa-
len Abschlüsse mehr oder minder intensiv durch den eigenen Ab-
schlussprüfer miterstellt. Es scheint daher nur eine Frage der Zeit,
wann die Gerichte sich mit der Befangenheit des Wirtschaftsprü-
fers bei IAS-Abschlüssen beschäftigen werden. Ein wirtschaft-
licher Schaden muss durch einen derartigen Verzicht nicht entste-
hen; die Umstellungsberatung bei Nicht-Prüfungsmandanten ist
von den berufsrechtlichen Bedenken nicht betroffen.

Einen Schritt in die richtige Richtung hat der Arbeitskreis Bi-
lanzrecht der Hochschullehrer für Rechtswissenschaft getan,
indem er in seiner Stellungnahme zu den Vorschlägen der EU-
Kommission zur Prüferabhängigkeit einbrachte, „generell Prüfung
und Beratung derselben Mandanten und ihrer konzernverbunde-
nen Gesellschaften auszuschließen“43. Auch vor diesem Hinter-
grund erscheint es wünschenswert, wenn die Bundesregierung,
deren 10-Punkte-Programm vom 28. 8. 200244 auch die „Stärkung
der Rolle des Abschlussprüfers durch Sicherung der Unabhängig-
keit“45 enthält, diese Forderung aufgreifen und in einer eindeuti-
gen Regelung umsetzen würde. Der Wirtschaftsprüfer, befreit von
den sich aus der Nichtigkeit des geprüften Jahresabschlusses erge-
benden latenten Haftungsrisiken46, könnte sich dann wieder ganz
auf sein angestammtes Kerngeschäft konzentrieren.
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40 Vgl. Löcke, Mitwirkung des Abschlussprüfers an der Erstellung des Jahresab-
schlusses, GmbHR 22/1997, S. 1056, mit weiteren Nachweisen.

41 Vgl. Leibfried, Rechnungslegung von Wachstumsunternehmen, Diss. Nr. 2702,
Bamberg 2002, S. 198 ff.

42 Ernst, a. a. O., S. 21.
43 Vgl. Arbeitskreis Bilanzrecht der Hochschullehrer Rechtswissenschaft, Zu den

Vorschlägen der EU-Kommission zur Prüferunabhängigkeit, BB 2002, S. 2664.
44 http://www.bmj.bund.de/ger/service/pressemitteilungen.
45 Vgl. Ernst, a. a. O., S. 25.
46 Vgl. Haas/Wengert, Zu den Rechtsfolgen des BGH-Urteils vom 25.11.2002 für

die Jahresabschlüsse ihrer Großaktionäre Allianz und Münchener Rück sowie für
die Prüfungsgesellschaften KPMG und BDO, abzurufen unter http://www.wen-
gert-ag.de.




